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Tag der Offenen Tür im Eschbacher Rathaus 
Am Sonntag, den 2. April 2017 hatten Bürgermeister Mario Schlaf-
ke, Gemeinderat und Verwaltung zum Tag der Offenen Tür im denk-
malgeschützten Eschbacher Castell eingeladen. Zahlreiche Gäste 
nutzten die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des jetzt 
als Rathaus genutzten Gebäudes zu werfen. Der sorgfältige Umbau 
des mittelalterlichen Gebäudes bot reichlich Möglichkeiten, mit den 
Gemeinderäten, dem Bürgermeister und den Mitarbeitern ins Ge-
spräch zu kommen. 
Die feierliche Segnung durch Herrn Pfarrer Christian Nötzel und Frau 
Pfarrerin Barbara Heuberger wurde durch den Musikverein Esch-
bach umrahmt. Für das leibliche Wohl sorgten in bewährter Weise 
das Team des Löwentreffs und der Eschbacher Winzer Albert Roth. 
Die kleinen Eschbacher wurden von der Jugendfeuerwehr betreut, 
während sich die Erwachsenen vom Bürgermeister durch das Rat-
haus führen ließen. 
 
Alle Beteiligten freuten sich über einen rundum gelungenen Tag, der 
die Bedeutung des Rathauses und des neu gestalteten Platzes als 
Ortsmitte und Treffpunkt unterstrich. 

Die Gemeinde Eschbach 
begrüßt ihre  
„neuen Bezirksliga-Jugend-
meister 2016/2017“ 

Der TTC Eschbach hat mit seiner Jugendmannschaft in der U-18 Be-
zirksliga Unglaubliches erreicht. 
 

Sven Burkart, Jacob Pfefferle,  
Maximillian Kott, Ben Steier und Jan Nadeem 

 
haben die Konkurrenten auf ihre Plätze verwiesen und den Meister-
titel nach Eschbach geholt. 
 
Wir alle sind stolz auf Euch und gratulieren zu dem großen Erfolg! 

Tanz in den Mai  
Datum  30.4.2017 

Beginn  19.00 Uhr 

Wo  Alemannenhalle

Gegrilltes, Gebrautes und Gemixtes 

(Musik und Getränke) 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
Sportfreunde Eschbach 
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Feuerwehr 112
Feuerwehrhaus Tel. 595640
 Fax. 595648
Kommandant Michael Isele G: 551360
 P: 4664
Stellv. Kommandanten
Capezzera Simon P: 0171 3725764
Meyer-Trunz Ralph P: 07634 551093
 
Polizei
Notruf (Überfall, Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Heitersheim, 
Im Stühlinger 1 5071-0
nach Dienstschluss: 
Polizeirevier Müllheim 07631 17880

Unfallrettungsdienste  
und Krankentransporte
DRK-Rettungsdienst 0761 19222
DRK Bad Krozingen
DRK Müllheim 112
Sozialstation 07633 12219
Dorfhelferinnenstation 07633 9808253
Handy Dorfhelferin 0162 384409
Kath. Pfarramt 07634 551615
Evang. Pfarramt 07634 552043
Gemeindeverwaltg. 07634 5504-0

Wasser
Wassermeister Andreas Kirner
 0151 54455181

Strom
Energiedienst Netze GmbH
Service-Nummer 0180 1605050
Störungsdienst 0180 1605044
Kostenlose Notrufnummer der Badenova 
Notrufnummer 0800 2767767
Bereitschaft- und Entstörungsdienst
rund um die Uhr
Service-Nummer 0800 2838485
von Montag - Freitag von 8.00 - 18.00 Uhr
Vergiftungs-Info-Zentrale 0761 2704361

Telefonseelsorge 0800 1110111

Giftnummer    0761 / 19240

Öffnungszeiten der Banken

Sparkasse Staufen-Breisach 
Montag 8.30 bis 12.00 Uhr 
Dienstag  14.00 bis 17.00 Uhr 
Mittwoch 8.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr

Volksbank Breisgau-Süd eG
Wir beraten Sie nach Terminabsprache ger-
ne in unserer Filiale in Eschbach.
Die SB-Zone ist rund um die Uhr geöffnet.
Geldautomat mit Einzahl-, Geldkarten- und 
Handyladefunktion, Kontoauszugsdrucker 
und Infomonitor
Telefon 07634/401-0
info@vb-breisgau-sued.de

Ärztlicher  Notfalldienst

An Wochenenden und Feiertagen 
rund um die Uhr.  
Rufnummer (ohne Vorwahl) 116 117

Zahnarzt

In dringenden Fällen ist der zahnärztliche 
Notfalldienst unter der Rufnummer 
0180-322255540 (DRK-Stelle) zu erfahren.

Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Müllheim
DRK-Servicezentrale Tel. 07631 18050
für Hausnotruf, Mobiler Ambulanter Pflege-
dienst, Ambulanter Kinderpflegedienst,
Behindertenfahrdienst, Gesundheitspro-
gramme, Kleiderkammer, Erste- Hilfe/
Schwesternhelferinnen-Kurse

DRK-Beratungsstelle für Spätaussiedler
in Bad Krozingen Tel. 07633 3118
(Mo., Mi. und Fr. 10-12 Uhr)

PEKiP-Gruppe
Marie-Luise Weirich Tel. 07663 93339969
DRK-Ortsverein Heitersheim
Vorsitzender: Herr Christoph Rive 
Heitersheim Tel. 07634 2520

DRK-Rettungsdienst  Tel. 0761 19222

Tierarzt

Tierärztlicher Notdienst 
Markgräflerland,  Tel. 07631 36536

Apotheken

Der Apothekennotdienst sollte nur in wirk-
lich dringenden Fällen in Anspruch genom-
men werden. Er beginnt jeweils um 8.30 Uhr 
und endet um 8.30 Uhr am nächsten Tag. 
 
20.4.2017 
Katharina-Barbara-Apotheke, 
Tel. 07634/8228 
Sulzburg, Hauptstr. 48 
21.4.2017 
Rats-Apotheke, Tel.07633/3790 
Bad Krozingen, Lammplatz 11 
22.4.2017 
Hardt-Apotheke, Tel. 07633/13355 
Hartheim, Schwarzwaldstr. 16a 
23.4.2017 
Apotheke am Bahnhof, Tel. 07633/4747 
Bad Krozingen, Bahnhofstr. 6 
24.4.2017 
Linden-Apotheke, Tel. 07631/3978 
Buggingen, Breitsenweg 10a 
25.4.2017 
Breisgau-Apotheke, Tel. 07633/5393 
Ehrenkirchen (Kirchhofen), Staufener Str. 1 
26.4.2017 
Schwarzwald-Apotheke, Tel. 07633/4105 
Bad Krozingen, St.Ulrich-Str. 2 
27.4.2017 
Faust-Apotheke, Tel. 07633/95 82 20 
Staufen, Hauptstr. 52 
28.4.2017 
Bad-Apotheke, Tel. 07633/92840 
Bad Krozingen, Bahnhofstr. 23 
29.4.2017 
St. Trudpert-Apotheke, Tel. 07636/566 
Münstertal, Wasen 49 
30.4.2017 
Stadt-Apotheke, Tel. 07633/6263 
Staufen, Hauptstr. 15 
1.5.2017 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, 
Tel. 07633/150150 
Bad Krozingen, Freiburger Str. 20 
2.5.2017 
Kirchberg-Apotheke, Tel.07633/8794 
Ehrenkirchen, Jengerstr. 13 
3.5.2017 
Rebland-Apotheke, Tel. 07664/6371 
Schallstadt (Wolfenweiler), Basler Str. 24 

4.5.2017 
Zollmatten-Apotheke, Tel. 07634/510511 
Heitersheim, Poststr. 22

Redaktionsschluss: Donnerstag, 27. April 2017, 12 Uhr

Schauen Sie rein!  www.gemeinde-eschbach.de

Impressum

Herausgeber:
Bürgermeisteramt, 79427 Eschbach, 
Hauptstr. 24
Telefon: 07634 55040, Telefax: 07634 550455
E-Mail: info@gemeinde-eschbach.de
Internet: www.gemeinde-eschbach.de
Öffnungszeiten des Rathauses: Montags bis 
freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, montags 
von 13.00 bis 18 Uhr 

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Bürgermeister Mario Schlafke oder der Vertreter 
im Amt

Verantwortlich für den Anzeigenteil/
Druck und Verlag
Primo-Verlagsdruck, Anton Stähle e.K.
Messkircher Straße 45, 78333 Stockach
Telefon: 07771 931711, Telefax: 07771 931740
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Internet:www.primo-stockach.de

Blinden- und Sehbehindertenverein 
Südbaden e.V. 
Wölflinstraße 13 * 79104 Freiburg 
Telefon: (0761) 36 122 
* Telefax (0761) 36 123 
E-Mail: info@bsvsb.org 
* Internet: www.bsvsb.org
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Die Gemeinde Eschbach 

Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 24, 
79427 Eschbach 

Öff nungszeiten: 
Montag – Freitag  08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Montag  14:00 Uhr – 18:00 Uhr  
Dienstag + 
Donnerstag 14:00 Uhr – 16:00 Uhr

Sie erreichen uns unter: 
Telefon 07634 5504-0, Telefax 07634 5504-55 
E-Mail: info@gemeinde-eschbach.de 
Homepage: www.gemeinde-eschbach.de 
  
Bürgermeister Mario Schlafke  
Telefon 5504-10 
E-Mail: m.schlafke@gemeinde-eschbach.de

Sekretariat/Kulturamt 
Monika Steiger, Telefon 5504-15 
E-Mail: steiger@gemeinde-eschbach.de  

Gemeindekasse/Sozialamt 
Marianne Höcker, Telefon 5504-21 
E-Mail: hoecker@gemeinde-eschbach.de  

Standesamt/Friedhofsverwaltung
Ruth Suger, Telefon 5504-13
E-Mail: suger@gemeinde-eschbach.de 

Hauptamt/Bauamt
Elke Müller, Telefon 5504-14 
E-Mail: mueller@gemeinde-eschbach.de

Rechnungsamt
Sabine Werner, Telefon 5504-16
E-Mail: werner@gemeinde-eschbach.de

Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt 
Vera Donner oder Lucia Birmelin, Telefon 5504-17 
E-Mail: donner@gemeinde-eschbach.de 
E-Mail: birmelin@gemeinde-eschbach.de

Der Bürgermeister informiert
Spatenstich im Baugebiet 
„Mühlematten I“ in Eschbach 

badenovaKONZEPT, ein Tochterunternehmen von sieben regio-
nalen Sparkassen und der bnNETZE GmbH, startet das erste Er-
schließungsprojekt in der Gemeinde Eschbach: Am Freitag, den 
07. April 2017 fand der Spatenstich für das Wohngebiet „Mühle-
matten I“ in Eschbach statt. 
 
0,9 Hektar Bruttobaulandfl äche umfasst das Baugebiet „Mühlemat-
ten I“, auf dem die Gemeinde Eschbach ein familienfreundliches 
Wohngebiet schaff en möchte. Es werden insgesamt 14 Bauplätze für 
Einzelhäuser entstehen. Ein Glasfasernetz für schnelles Internet und 
Telefon wird im Zuge der Erschließungsarbeiten von der Telekom 
verlegt. Die Gesamtkosten zur Entwicklung und Erschließung des 
Baugebiets belaufen sich auf rund 1,3 Mio. EUR. 
 
Das Vorhaben ist für badenovaKONZEPT und die Gemeinde Esch-
bach das erste gemeinsame Erschließungsprojekt. Es handelt sich 
um eine partnerschaftliche Erschließung zwischen der Gemeinde, 
einem an der Umlegung beteiligten privaten Eigentümer sowie der 
badenovaKONZEPT. 
 
Im Auswahlverfahren der badenovaKONZEPT hat sich die Baufi rma 
Knobel durchgesetzt. 
Der Zeitplan sieht vor, dass bis voraussichtlich Ende Oktober die Er-
schließungsarbeiten soweit abgeschlossen sind, dass mit dem Woh-
nungsbau begonnen werden kann. 
 
Die gesamten Kosten des Projekts werden über ein separates Pro-
jektkonto bei der badenovaKONZEPT abgewickelt und für die Ge-
meinde außerhalb des kommunalen Haushalts geführt. Somit wird 
der Gemeindehaushalt im laufenden Verfahren nicht 
belastet. Durch den Verkauf der Bauplätze werden die Kosten wieder 
ausgeglichen. 
 
Die Vermarktung der Bauplätze erfolgt durch badenovaKONZEPT un-
ter Berücksichtigung der entwicklungspolitischen Ziele der Gemein-
de. Es haben sich bisher rd. 80 Interessenten beworben, mit welchen 
die Zuteilung der Bauplätze durchgeführt wird. Der Gemeinderat 
der Gemeinde Eschbach hat inzwischen auch die Baulandpreise 
festgelegt: Die Grundstücke , die an die bestehende Bebauung gren-
zen, werden 270 Euro/m ² kosten. Die Grundstücke, die an der neuen 
Streuobstwiese liegen, werden für 290 Euro/m² zu haben sein. 

 
Um den Baustellenverkehr nicht ausschließlich durch das angren-
zende Wohngebiet zu leiten, wird eine provisorische Baustellenzu-
fahrt erstellt. In Abstimmung mit der Wasserbehörde des Landrat-
samtes Breisgau Hochschwarzwald und der Gemeindeverwaltung 
wird Mitte Mai durch das Technische Hilfswerk ein Brückenbauwerk 
über den Eschbach errichtet, das einen Großteil des Baustellenver-
kehrs abfangen wird, so dass nur noch Fahrzeuge, die nicht wenden 
können, über das bestehende Baugebiet ausfahren müssen. Auch 
die Fahrzeuge, die schon jetzt anfahren müssen, um die Arbeiten an 
der bestehenden Gasregelstation auszuführen, können die Behelfs-
brücke noch nicht benutzen. 
 
badenovaKONZEPT ist eine gemeinsame Tochtergesellschaft der ba-
denova und der regionalen Sparkassen, die sich seit 2009 darauf spe-
zialisiert hat, Bau-, Gewerbe- und Industriegebiete im Auftrag von 
Kommunen planerisch, technisch und kaufmännisch zu erschließen. 
badenovaKONZEPT sieht sich als Partner der Kommune und stellt 
hierfür ein individuell anpassbares Dienstleistungsportfolio zur Ver-
fügung, um eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung sicherzu-
stellen. 
 
„Mit badenovaKONZEPT haben wir einen kompetenten Partner für 
die Erschließung des Baugebietes „Mühlematten I“ gefunden“, so 
der Eschbacher Bürgermeister Mario Schlafke zufrieden beim Spa-
tenstich. Auch Markus Riesterer, seit März 2017 Geschäftsführer der 
badenovaKONZEPT, bestätigt die reibungslose Zusammenarbeit. 
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatssitzung 

Am Donnerstag, dem 11. Mai 2017 findet um 19.30 Uhr im 
Saal des Eschbacher Castells  (Hauptstr. 24a) eine öffentliche 
und im Anschluss daran eine nichtöffentliche Sitzung des Ge-
meinderates statt. Tagesordnungspunkte können an der Be-
kanntmachungstafel des Rathauses eingesehen werden. 
  
Die Bevölkerung ist zur öffentlichen Sitzung recht herzlich ein-
geladen. 

 

Gemeinde Eschbach
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Hauptsatzung der Gemeinde 79427 Eschbach, 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) hat der Gemeinderat am 06.04.2017 folgende Hauptsatzung 
beschlossen:

I. Form der Gemeindeverfassung

§ 1
Gemeinderatsverfassung

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und der 
Bürgermeister.
II. Gemeinderat

§ 2
Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeiten

Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan 
der Gemeinde.
Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und ent-
scheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der 
Gemeinderat dem Ausschuss oder dem Bürgermeister bestimmte An-
gelegenheiten übertragen hat oder der Bürgermeister kraft Gesetzes 
zuständig ist. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Be-
schlüsse und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Gemeinde-
verwaltung für deren Beseitigung durch den Bürgermeister.

§ 3
Zusammensetzung

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem 
und den ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäte).
Für die Zahl der Gemeinderäte ist jeweils die nächst niedrigere Ge-
meindegrößengruppe maßgebend.

III. Ausschüsse des Gemeinderates

§ 4
Beschließende Ausschüsse

(1)  Es werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet:
1.1  Verwaltungsausschuss
1.2  Ausschuss Gewerbepark Breisgau

(2)  Jeder dieser Ausschüsse besteht aus dem Bürgermeister als 
Vorsitzenden und 5 weiteren Mitgliedern des Gemeinderates

(3)  Für die weiteren Mitglieder des Ausschusses wird die gleiche 
Anzahl von Vertretern bestellt, welche diese Mitglieder im Ver-
hinderungsfall vertreten.

§ 5
Allgemeine Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse

(1)  Die beschließenden Ausschüsse entscheiden im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit selbstständig an Stelle des Gemeinderates.

(2)  Den beschließenden Ausschüssen werden die in den §§ 7 bis 
8 bezeichneten Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung 
übertragen.

§ 6
Beziehungen zwischen Gemeinderat  

und den beschließenden Ausschüssen
(1)  Wenn eine Angelegenheit für die Gemeinde von besonderer 

Bedeutung ist, können die Ausschüsse die Angelegenheit mit 
den Stimmen eines Viertels aller Mitglieder dem Gemeinderat 
zur Beschlussfassung unterbreiten.

(2)  Der Gemeinderat kann den beschließenden Ausschüssen all-
gemein oder im Einzelfall Weisungen erteilen oder Beschlüsse 
der beschließenden Ausschüsse, solange sie noch nicht vollzo-
gen sind, ändern oder aufheben.

(3)  Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat 
vorbehalten ist, sollen dem zuständigen beschließenden Aus-
schuss zur Vorberatung überwiesen werden. Auf Antrag des 
Vorsitzenden, einer Fraktion oder eines Sechstels aller Mitglie-
der des Gemeinderats sind sie dem zuständigen beschließen-
den Ausschuss zur Vorberatung zu überweisen.

(4)  Der Gemeinderat kann Angelegenheiten, die die Aufgabenge-
biete verschiedener Ausschüsse berühren, selbst erledigen. Die 
Zuständigkeit des Gemeinderats ist anzunehmen, wenn zwei-
felhaft ist, ob die Behandlung einer Angelegenheit zur Zustän-
digkeit des Gemeinderats oder zu der eines beschließenden 
Ausschusses gehört.

(5)  Widersprechen sich die noch nicht vollzogenen Beschlüsse 
zweier Ausschüsse, so hat der Bürgermeister den Vollzug der 
Beschlüsse auszusetzen und die Entscheidung des Gemeinde-
rates herbeizuführen.

§ 7
Verwaltungsausschuss

(1)  Der Geschäftskreis des Verwaltungsausschusses umfasst fol-
gende Aufgabengebiete:
1.1  Personalangelegenheiten, allgemeine Verwaltungsange-

legenheiten
1.2  Finanz- und Haushaltswirtschaft einschließlich der Abga-

benangelege-heiten
1.3  Schulangelegenheiten, Kindergartenangelegenheiten
1.4  Soziale und kulturelle Angelegenheiten sowie Sport
1.5  Marktangelegenheiten
1.6  Verwaltung der Liegenschaften der Gemeinde einschließ-

lich der Waldbewirtschaftung
(2)  In seinem Geschäftskreis entscheidet der Verwaltungsaus-

schuss über:
2.1  die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan 

von mehr als 15.000 Euro aber nicht mehr als 50.000 Euro 
im Einzelfall;

2.2  die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmä-
ßigen Ausgaben und zur Verwendung von Deckungsre-
serven von mehr als 3.000 Euro aber nicht mehr als 15.000 
Euro im Einzelfall;

2.3  die Ernennung, Einstellung, Entlassung und sonstigen 
personalrechtlichen Entscheidungen
-  von Beamten bis Besoldungsgruppe A 8
-  von Beschäftigten der Entgeltgruppe 6 TVöD bis Ent-

geltgruppe 10 TVöD
 Über leitende Beamte und Beschäftigte, die dem Bürger-

meister direkt unterstellt sind, entscheidet der Gemeinde-
rat.

2.4  die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln aus-
gewiesenen Freigiebigkeitsleistungen von mehr als 3.000 
Euro aber nicht mehr als 10.000 Euro im Einzelfall,

2.5  die Stundung von Forderungen
2.5.1  von mehr als drei Monaten bis zu sechs Monaten 

für einen Betrag ab 6.000 Euro, aber nicht mehr als 
20.000 Euro

2.5.2  von mehr als sechs bis zu zwölf Monaten für einen 
Betrag von mehr als 4.000 Euro bis zu einem Betrag 
von 30.000 Euro

2.5.2  von mehr als 12 Monaten für einen Betrag bis zu ei-
nem Betrag von 50.000 Euro.

2.6  den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde oder die 
Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von 
Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn 
der Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert 
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oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im 
Einzelfall mehr als 3.000 Euro aber nicht mehr als 20.000 
Euro beträgt,

2.7  die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb 
und Tausch von Grundstückseigentum einschließlich der 
Ausübung von Vorkaufsrechten im Wert von mehr als 
15.000 Euro aber nicht mehr als 50.000 Euro im Einzelfall,

2.8  Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder be-
weglichem Vermögen bei einem jährlichen Mietwert oder 
Pachtwert von mehr als 3.000 Euro aber nicht mehr als 
10.000 Euro; bei der Vermietung gemeindeeigener Woh-
nungen in unbeschränkter Höhe,

2.9  die Veräußerung von beweglichem Vermögen im Wert 
von mehr als 10.000 Euro aber nicht mehr als 30.000 Euro 
im Einzelfall.

§ 8
Ausschuss Gewerbepark Breisgau

(1)  Der Geschäftskreis des Ausschusses Gewerbepark Breisgau 
umfasst folgende Aufgabegebiete:
1.1  Mitgliedschaft der Gemeinde Eschbach im Zweckverband 

Gewerbepark Breisgau,
1.2  Koordinierung eines einheitlichen Vorgehens der Ge-

meinden Eschbach und Hartheim im Zweckverband Ge-
werbepark Breisgau,

1.3  Vorbereitung der Sitzungen der Verbandsversammlung 
des Zweckverbands Gewerbepark Breisgau,

1.4  Innerhalb des Gewerbeparks Breisgau alle Angelegenhei-
ten, soweit nicht der Zweckverband zuständig ist.

(2)  In seinem Geschäftskreis entscheidet der Ausschuss Gewerbe-
park Breisgau über:
2.1  das Abstimmungsverhalten des Vertreters der Gemeinde 

Eschbach in der Verbandsversammlung,
2.2  alle Angelegenheiten innerhalb des Gewerbeparks Breis-

gau, soweit nicht der Zweckverband ausschließlich zu-
ständig ist.

IV. Bürgermeister

§ 9
Rechtsstellung

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

§ 10
Zuständigkeiten

(1)  Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und vertritt 
die Gemeinde. Er ist für die sachgemäße Erledigung der Aufga-
ben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verant-
wortlich und regelt die innere Organisation der Gemeindever-
waltung. Der Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit 
die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst 
durch Gesetz oder den Gemeinderat übertragenen Aufgaben. 
Weisungsaufgaben erledigt der Bürgermeister in eigener Zu-
ständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Dies 
gilt auch, wenn die Gemeinde in einer Angelegenheit angehört 
wird, die aufgrund einer Anordnung der zuständigen Behörde 
geheim zu halten ist.

(2)  Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung 
dauernd übertragen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte 
der laufenden Verwaltung handelt:
2.1  die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan 

bis zum Betrag von 15.000 Euro im Einzelfall;
2.2  die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmä-

ßigen Ausgaben und zur Verwendung von Deckungsre-
serven bis zu 3.000 Euro im Einzelfall;

2.3  die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstigen 
personalrechtlichen Entscheidungen von
-  Beschäftigten der Entgeltgruppen 1 – 5 TVöD
-  Aushilfen, Aushilfsbeschäftigten (geringfügig), Prakti-

kanten und Beamtenanwärtern, Auszubildenden und 
anderen in Ausbildung stehenden Personen;

2.4  die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehalts-
vorschüssen sowie Unterstützungen und von Arbeitge-

berdarlehen im Rahmen der Richtlinien;
2.5  die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln aus-

gewiesenen Freigebigkeitsleistungen bis zu 3.000 Euro im 
Einzelfall;

2.6  die Stundung von Forderungen im Einzelfall,
2.6.1  bis zu 3 Monaten in unbeschränkter Höhe,
2.6.2 über 3 Monate bis zu 6 Monaten bis zu einem Be-

trag von 6.000 Euro,
2.6.3  über 6 Monate bis zu 12 Monaten bis zu einem Be-

trag von 4.000 Euro;
2.7  den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Nie-

derschlagung solcher Ansprüche, die Führung von 
Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn 
der Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert 
oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im 
Einzelfall nicht mehr als 3.000 Euro beträgt;

2.8  die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb 
und Tausch von Grundeigentum oder grundstücksglei-
chen Rechten, einschließlich der Ausübung von Vorkaufs-
rechten, im Wert bis zu 15.000 Euro im Einzelfall;

2.9  Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder be-
weglichem Vermögen bis zu einem jährlichen Miet- oder 
Pachtwert von 3.000 Euro im Einzelfall;

2.10  die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 
10.000 Euro im Einzelfall;

2.11  die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher Mitwir-
kung sowie die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger 
Grund für die Ablehnung einer solchen ehrenamtlichen 
Mitwirkung vorliegt;

2.12  die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachverstän-
diger zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten im 
Gemeinderat und in beschließenden Ausschüssen;

2.13  die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in Not-
lagen und mit Maßnahmen der Brandverhütung im Sinne 
des § 2 Abs. 2 Feuerweh-gesetz.

IV. Stellvertretung des Bürgermeisters

§ 11
Stellvertreter des Bürgermeisters

Es werden Stellvertreter des Bürgermeisters aus der Mitte des Ge-
meinderates bestellt.

V. Schlussbestimmungen

§ 12
Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige Hauptsatzung vom 
17.09.2009 mit ihren Änderungen außer Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf 
Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

Eschbach, 06. April 2017

gez. Mario Schlafke
Bürgermeister
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Neuer Schaukasten am Rathaus 

Ab sofort informiert Sie die Gemeindeverwaltung über aktuelle The-
men in gewohnter Weise über einen Schaukasten am Rathaus. 
 
Aus diesem können sie zukünftig Informationen über die Gremien 
und ihre Sitzungen und aktuelle Informationen entnehmen. 

 
 

Mitteilung über Aufgrabung im  
öffentlichen Verkehrsweg 

Die bnNETZE GmbH beabsichtigt, die auf dem beiliegenden Plan er-
sichtliche Maßnahme, durchzuführen. 
Dazu sind Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsweg im Bereich 
Bergstr. 19a erforderlich. 

Mit den Erdarbeiten wird ein Erdgashausanschluss hergestellt. Die 
Baumaßnahme wird voraussichtlich 
in der Woche vom 08. bis 12.05.2017 durchgeführt. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme. 
 
Gemeindeverwaltung Eschbach 
 
 

Wichtige Mitteilungen
Wilde Müll- und Bauschuttablagerungen  
in der Hauptstraße 

Am Dienstag, 4. April musste der Eschbacher Bauhof wilde Müll- und 
Bauschuttablagerungen aus dem öffentlichen Bereich entfernen. 
Der Verursacher hat den Dreck einfach in der Rabatte in Höhe Haus 
Nummer 7 abgelegt. 
 
Gerne nimmt die Gemeindeverwaltung unter Tel. 07634/5504-14 
oder eMail mueller@gemeinde-eschbach.de sachdienliche Hinweise 
entgegen. 
 

 
 

Fütterungsverbot für Enten 

Durch das Anfüttern werden die Enten standorttreu und verlieren 
ihre Scheu. In der Vergangenheit wurden bereits Enten überfahren. 
In diesem Zusammenhang bitten wir auch die Autofahrer aufmerk-
sam zu sein, um solche Unfälle zu vermeiden. 
Die Enten brauchen die zusätzliche Futtergabe nicht. Fleisch, Brot, 
Speiseabfälle und dergleichen gehören nicht zur natürlichen Ernäh-
rungsweise der Tiere, schaden ihnen und sind tierschutzwidrig ! 
 
Eine weitere unerwünschte Nebenwirkung des Anfütterns: an den 
Futterstellen bedienen sich Ratten, die nur schwer zu bekämpfen 
sind. Auf unserem Foto ist ein neues Rattenloch direkt neben der 
Futterstelle zu sehen. 
 
Die Gemeindeverwaltung bittet daher, die Enten, die sich entlang 
des Baches aufhalten, nicht zu füttern. 
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Führungswechsel im Beregnungsverband 

Der am 12. Sept. 1961 als Wasser- und Bodenverband nach dem Was-
serverbandsgesetz gegründete „Beregnungsverband Große Hardt“ 
Eschbach hielt kürzlich in Toni’s Tenne seine jährliche Verbandsver-
sammlung ab. 
 
Die Gründung des Beregnungsverbandes war ein Folge des Bau des 
franz. Flugplatzes Anfang der 50ziger Jahre. Dabei gingen umfang-
reiche landwirtschaftliche Flächen verloren. Mit dem damaligen Re-
feratsleiter beim Reg.Präsidium Südbaden für Saatmaisvermehrung 
Dr. Kissing wurde als Kompensation die Saatmaisvermehrung einge-
führt. Um gute Qualitäten zu erzeugen wurde eine Feldberegnung 
geplant und gebaut. Dazu war die Gründung eines Wasser- und Bo-
denverbandes dem „Beregnungsverband“ notwendig. 
Der Verband hat die Aufgabe der Landwirtschaft im Verbandsgebiet 
Beregnungswasser zur Feldberegnung zur Verfügung zu stellen. Zur 
Durchführung seiner Aufgabe hat der Verband als Gesamtanlage für 
das Verbandsgebiet die erforderlichen Wassergewinnungsanlagen 
zu bauen, die Zuleitungen in die Beregnungsgebiete die erforderli-
chen Pumpwerke, ortsfesten Verteilerleitungen und die Feldhydran-
ten einschließlich der Wasseruhren zu erstellen bzw. zu beschaffen 
sowie die Anlagen nach zu betreiben, zu unterhalten und zu erneu-
ern. 
 
Inzwischen wurde das Beregnungsgebiet mehrfach erweitert. 1961 
wurde der erste Tiefbrunnen erstellt. In den 80ziger Jahren kamen 
unter dem Verbandsvorsteher Heiner Gamb zwei weitere Tiefbrun-
nen dazu. Das Verbandsgebiet umfasst heute rund 350 Ha Feldflä-
che, westlich der Bahnlinie bis zu den Grenzen des ehem. Flugplat-
zes, dem heutigen Gewerbepark Breisgau. 
 
Im Laufe der Jahre hat sich der Verband auch auf andere Gebieten 
mit landwirtschaftlichem Bezug engagiert. Im Rahmen des Pilotpro-
jektes „umweltschonender Maisanbau“ Mitte der 80ziger Jahre hatte 
der Verband mehrere Maschinen angeschafft und den Mitgliedern 
zur Verfügung gestellt. 

Eine große Herausforderung war auch für die Eschbacher Landwirte 
die Konversion des ehemaligen Flugplatzes. Der damalige Vorsteher 
Heiner Gamb hatte die Idee, dass der Verband die ehemaligen Bun-
ker zunächst vom Bund pachtet, um dann später eine Kaufoption für 
die interessierten Landwirten zu sichern. Heute wurde daraus der 
„Agrarpark“. 
Über mehrere Jahre übernahm der Verband die Pflege und das Mä-
hen von Grünflächen. 
 
Ein besonderes Anliegen des bisherigen Vorstehers Lionel Calon, 
auch in seiner Eigenschaft als Gemeinderat war die Wegeunter-
haltung. Deshalb hat der Beregnungsverband im lezten Jahr be-
schlossen für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Feld- und 
Wirtschaftswege ein Planierschild für rd. 10.000 € anzuschaffen. Den 
Einsatz des Planierschildes übernahmen Johannes Hiss und Andreas 
Morath. 
 
Soweit zur Geschichte und den Aufgaben des Beregnungsverban-
des.  
Bei der kürzlich stattgefundenen Verbandsversammlung fand nun 
ein personeller Generationswechsel statt. 

Im Jahre 2002 übernahm Lional Calon von Heiner Gamb das Amt des 
Verbandsvorstehers. 
Nach dem Lionel Calon seinen „3. Lebensabschnitt“ in Angriff nimmt, 
will er das wichtige und verantwortungsvolle Amt in jüngere Hände 
geben. 
Als Nachfolger wurde Andreas Morath einstimmig gewählt. 
 
Auch der langjährige Beregnungswart Josef Bleile gibt nach 27 Jah-
ren (von 1989 bis 2016) sein Amt aus gesundheits- und Alternsgrün-
den ab. 
 
Die Verbandsversammlung mit dem neuen Vorsteher Andeas Mo-
rath dankte Lionel Calon und Josef Bleile für ihren Einsatz mit einem 
Gutschein. 

Josef Bleile, Andreas Morath, Lionel Calon 

Das neue Planierschild im Einsatz 

Pflanzenvielfalt und Böschungspflege  
kennen lernen 

Für Winzer, Bauhofmitarbeiter und Naturschützer wird ein Seminar 
zur Sommerpflege auf Rebböschungen angeboten. Wenn Böschun-
gen vollständig zuwachsen und beschattet sind, verschwinden licht-
bedürftige Arten, Eidechsen werden selten. Bei den Landschafts-
pflegearbeiten soll ein Mosaik aus blütenreichen Säumen und 
Trockenrasen, Feldhecken und einzelnen Bäumen gefördert werden. 
Welche Maschinen für die Böschungspflege eingesetzt werden, wie 
differenziert vorgegangen werden soll, praktische Böschungspflege 
erfolgt und welche finanziellen Fördermöglichkeiten bestehen, wird 
in einem Seminar dargestellt. 
 
Treffpunkt: Mittwoch, den 26. April von 08.30 bis 12.30 Uhr im Rat-
haus von Eichstetten in der ehemaligen Zehntscheuer. 

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Der LEV freut sich über Ihre Teilnah-
me! 

Auskunft und Beratung der  
Deutschen Rentenversicherung   
Regionalzentrum Freiburg 

Sprechtag ist am Dienstag, den 2. Mai 2017 
in Müllheim im Rathaus, Bismarckstr. 3 
und im Infobest/Breisach 
von 8.40 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 
  
Es wird um vorherige telefonische Anmeldung unter der Nr. 
0761/20 70 70 gebeten. 
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Offenland-Biotopkartierung 2017  
im Breisgau-Hochschwarzwald 

Der Schutz von Natur und Landschaft ist ein wichtiges Anliegen des 
Landes und der Europäischen Union. Die Richtlinie zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflan-
zen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-Richtlinie) ist eine zen-
trale Grundlage des Naturschutzes in Europa. Seit dem Erlass dieser 
Richtlinie im Jahr 1992 und deren Umsetzung in Bundes- und Lan-
desrecht hat sich in Baden-Württemberg viel getan. Im Rahmen der 
Berichtspflicht zu den europäischen Naturschutzrichtlinien müssen 
Daten zum Vorkommen und zur Verbreitung der FFH-Lebensraumty-
pen wie z.B. FFH-Mähwiesen erhoben werden und alle sechs Jahre an 
die EU gemeldet werden. Da es sich bei einem Großteil der Lebens-
raumtypen zugleich um gesetzlich geschützte Biotope (Lebensräu-
me) nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und § 33 Natur-
schutzgesetz (NatSchG) handelt, wird die Erhebung der geschützten 
Biotope und der Lebensraumtypen miteinander verknüpft. 
 
Mit Hilfe der Kartierung sollen umfassende Kenntnisse über die 
Vorkommen der naturschutzfachlich bedeutsamen Biotope wie Wa-
cholderheiden, Nasswiesen oder Feldhecke sowie ihre Ausstattung 
und Wertigkeit gewonnen werden. 

Die Offenland-Biotopkartierung liefert somit wichtige Grundlagen 
für den Naturschutz und stellt notwendige Informationen für die un-
terschiedlichsten Verfahren und Fachplanungen bereit (wie z.B. Ein-
griffsregelung, Landschaftsplanung, FFH-Managementpläne, Ver-
tragsnaturschutz, Agrarumweltmaßnahmen). Die Daten der letzten 
Biotopkartierung stammen allerdings zum Großteil aus den 1990er 
Jahren. 
 
Daher soll außerhalb der Siedlungsbereiche die Offenland-Biotop-
kartierung im Auftrag der LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messun-
gen und Naturschutz Baden-Württemberg diese Daten aktualisieren. 
Die Kartierung wird von fachlich qualifizierten Personen durchge-
führt, die über langjährige Erfahrungen verfügen. Während der Ge-
ländearbeit werden sowohl alte Biotope überprüft und aktualisiert 
als auch neu entstandene Biotope sowie FFH-Lebensraumtypen 
(z.B. FFH-Mähwiesen) aufgenommen. Im Rahmen dieser Erhebun-
gen ist es den Kartierern als Beauftragte der LUBW grundsätzlich 
erlaubt Grundstücke ohne vorherige Anmeldung zu betreten (§ 52 
NatSchG). Die floristischen Erfassungen werden von Ende April bis 
voraussichtlich Ende Oktober 2017 durchgeführt. 
 
Die LUBW bietet im Rahmen eines Geländetermins praxisorientierte 
Informationen, insbesondere über die Hintergründe, Art und Um-
fang der Kartierung an. An diesem Tag werden von den beauftragten 
Fachbüros ebenfalls Vertreter anwesend sein und die Kartiermetho-
dik erläutern sowie in der Praxis vorführen. 
 
Die Informationsveranstaltung findet statt: 
Mittwoch, 10.05.2017
�� 9:00 Uhr: Treffpunkt Gallushaus in Wittnau (Kirchweg 8, 79299 

Wittnau)
�� 14:00 Uhr: Treffpunkt Gemeindesaal in der Ortsverwaltung 

Lipburg (Dorfscheune, Ernst-Scheffelstraße 18/1, 79410 Baden-
weiler-Lipburg)

 
Weitere Informationen zur Offenland-Biotopkartierung und zu Na-
tura 2000 erhalten Sie auf den Internetseiten der LUBW: www.lubw.
baden-wuerttemberg.de „ Natur und Landschaft „ Flächenschutz 
bzw. Natura 2000. 
 
Nach Abschluss der Erhebungen werden die Daten jeder Bürgerin 
und jedem Bürger über den Daten- und Kartendienst der LUBW 
(http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/index.xhtml) kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. 
 
 

 

Für unsere Senioren
Seniorenbüro Eschbach 

Ansprechpartnerin: Frau Ruth Suger 
im Rathaus, Hauptstr. 24 
Tel.: 07634/5504-13 
E-Mail: suger@gemeinde-eschbach.de 
 
Das Seniorenbüro im Rathaus ist eine Informations- und Beratungs-
stelle für ältere Menschen und deren Angehörige. Hier finden Sie Rat 
und Unterstützung zu allen Fragen und Belangen die Senioren im 
Alltag haben. 
Bei Frau Suger im Rathaus, Bürgerbüro, finden die Seniorinnen, Seni-
oren und deren Angehörige immer ein offenes Ohr. 

Spielenachmittag 

Die nächsten Spielnachmittage finden statt: 
 
am Freitag, den 21. April 2017 und 
am Freitag, den 05. Mai 2017, jeweils um 15.00 Uhr 
 
im Wohnzimmer (neben der Küche) in der Anlage für das Betreute 
Wohnen, Hauptstr. 24 a. 
 
Eingeladen sind alle spielbegeisterten. In gemütlicher Runde spielen 
wir Skat, Gesellschafts- und Brettspiele. Selbstverständlich dürfen 
Sie auch eigene Spiele mitbringen. 
 
Auf Ihr Kommen freut sich 
Irmgard Mayer 

DRK-Seniorengymnastik 

Jeden Donnerstag von 16.00 bis 17.00 Uhr trifft sich im Castell 
Saal unter Leitung von Frau Cammerer eine Seniorengymnastik-
gruppe. 
 
In angenehmer Gesellschaft und ohne Leistungsdruck werden 
Übungen gemacht, die Bewegung ins Leben bringen, die körperli-
che Leistungsfähigkeit stärken und Freude am Bewegen vermitteln, 
umso mehr Vitalität und Lebensfreude im Alter zu erfahren. 
 
Anmeldung und Informationen erteilt die Übungsleiterin: 
Frau Cammerer, Tel. 07633/16255 oder Frau Hollenweger, Tel. 
07633/13320 
 
 

Abfallkalender
Abfallkalender 
 
Graue Tonne: Freitag, 28.4.2017 und Freitag, 12.5 2017 
Biotonne: Montag, 24.4.2017 und Montag, 8.5.2017 
Papier-Tonne: Samstag 22.4.2017 
Gelber Sack: Freitag, 21.4.2017 und Freitag, 5.5.2017 
Gebrauchtkleider- und 
Glascontainer: Beim Bauhof/Feuerwehr (Betriebsgebäude), 
   Hauptstr. 2 
 

RAZ Breisgau (Regionales Abfallzentrum) 

Beim RAZ Breisgau, Ehrenkirchener Straße 3 (Gewerbepark 
Breisgau) in Eschbach können alle klassischen Wertstoffe wie 
Schrott, Papier und Kartonage, Elektroschrott, Kork, DVD und CD, 
Flaschenglas, daneben kleinere Mengen Grünschnitt sowie Sperr-
müll mit Sperrmüllkarte gebührenfrei abgegeben werden. 
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Gebührenpflichtig sind alle sonstigen Abfälle wie Gewerbe- und 
Baustellenabfälle sowie Restmüll und Sperrmüll ohne Karte. 
Das RAZ Breisgau hat folgende Öffnungszeiten: 
Montag und Dienstag 9-15 Uhr; Donnerstag und Freitag 12-18 Uhr; 
Samstag 8-12 Uhr. 
Telefon: 07634/69 49 38 5 
E-Mail: alb@lkbh.de 
 
 

Standesamtliche Nachrichten
Standesamt geschlossen 

Am 25. und 26. April 2017 ist das Standesamt aufgrund einer Fortbil-
dung geschlossen. 
 
Ihr Bürgermeisteramt 
 
 

Aus der Schule
Betreuungsgruppe Sonnenland

Rappoltsteiner Grundschule Eschbach
Ferienbetreuung Sommerferien
Liebe Eltern, liebe Kinder,
Die Gemeinde Eschbach bietet auch in diesem Jahr in den Sommer-
ferien eine Ferienbetreuung für Kinder aus Eschbach von 6 bis 12 
Jahren an.
Die Ferienbetreuung findet von Montag bis Freitag von 07.30 – 14.00 
Uhr in den Räumlichkeiten der Kernzeitbetreuung in der Rappolt-
steiner Grundschule statt.
Wir haben für die Sommerferienbetreuung an folgenden Terminen 
noch einige Plätze frei:

31. Juli - 04. August 2017
07. – 11. August 2017
14. - 18.August 2017

In dieser Zeit werden wir zusammen, kochen, backen, basteln, wer-
ken, spielen und Ausflüge in die nähere Umgebung machen.
Die Ferienbetreuung kann nur wochenweise in Anspruch genom-
men werden und pro Woche wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 
55,00 Euro pro Kind fällig.
Anmeldeschluss ist der 02.06.2017
Anmeldeformulare gibt es beim Sonnenland-Team in der Rappolt-
steiner Grundschule, Gartenstraße 6 oder bei der Gemeindeverwal-
tung, Frau Suger.

Für Fragen stehen Ihnen das Sonnenland-Team, Tel.: 0151/54455190 
oder E-Mail: kge-sonnenland@gmx.de oder Frau Suger, Gemeinde-
verwaltung, Tel. 5504-13 gerne zur Verfügung.
 
 

Das Konzertereignis „Vom musik-
begeisterten Kind zum jungen 
virtuosen Künstler“ 

am Freitag, den 12. Mai 2017 findet ein besonde-
res Konzert mit herausragenden Einzelleistungen 

und fortgeschrittenen Ensembles unserer Musikschule statt. Ort: 
Bürger- und Gästehaus in Schliengen um 19.00 Uhr. 

Es werden langjährige Schüler und Schülerinnen der Musikschule 
ein anspruchsvolles musikalisches Programm darbieten, die sehr 
erfolgreich waren bei unterschiedlichen Wettbewerben wie „Jugend 
musiziert“ u. a. 

Vorgetragen werden neben fröhlicher Gipsymusik u.a. Werke großer 
Komponisten 
 
 

Info-Ecke
Kurs für Angehörige von  
Menschen mit Demenz

�� Es bedarf viel persönlichem Engagement einen an Demenz er-
kranken Angehörigen zu pflegen und zu betreuen. Viele Fami-
lien müssen ihre Lebenspläne ändern und werden rund um die 
Uhr bis an die Grenzen der Belastbarkeit gefordert.

�� Der Kurs soll Ihnen neben der Information auch Raum für Fra-
gen und Erfahrungsaustausch bieten. Er soll zu einem entlas-
tenden Miteinander zwischen dem demenzkranken Menschen 
und Ihnen als Angehörigen beitragen. Ziel ist es, Perspektiven 
für eine Betreuung zu entwickeln, die sowohl die Bedürfnisse 
des Erkrankten, als auch die der Angehörigen berücksichtigen.

Themen:
�� Hilfreiche Umgangsweisen bei der Betreuung und Pflege eines 

Demenzkranken
�� Dementielle Krankheitsbilder und ihre Behandlung
�� Praktische Hilfsmittel
�� Informationen über Pflegeversicherung und gesetzliche Be-

treuung
�� Individuelle Entlastungsmöglichkeiten und Freiräume für An-

gehörige
 
Umfang: 6 Donnerstagabende 
Teilnehmerzahl: max. 16
Kursleitung: Simone Mehler Sozialstation
Teilnahmegebühr: 100€, Kursgebühr: Erstattung/ Übernahme 
durch Pflegekassen möglich
Kursbeginn: am 04.05.2017, wöchentlich Donnerstag von 19.00–
20.30 Uhr in der Sozialstation Südlicher Breisgau e. V. Am Alaman-
nenfeld 14, 79189 Bad Krozingen 
Tel: 07633 12219 
 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung 

Zu unserer Mitgliederversammlung laden wir alle 
Damen und Herren des Gemeinderates, 
alle Vorstände der Heitersheimer Vereine, 
unsere Ehrenmitglieder, alle aktiven und passiven 
Mitglieder, sowie Gönner und Freunde recht herzlich ein. 
Die Versammlung findet am Donnerstag, den 27.04. 2017 
um 20.00 Uhr in unserem „neuen Vereinsheim“ im Vereins-und 
Jugendhaus in Heitersheim statt. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Tätigkeitsberichte 
 - 1. Vorsitzender 
 - Bereitschaftsleitung 
 - Sozialdienst 
4. Kassenbericht 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Entlastung des Gesamtvorstandes 
7. Neuwahlen 
8. Ehrungen 
9. Wünsche und Anträge 
10. Grußworte 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Christoph Rive 
 
 

DRK-Computerclub für Senioren 

Der DRK-Kreisverband Müllheim organisiert am Freitag, 28. April, 
von 15.30 bis 17.30 Uhr, im Rotkreuzhaus Müllheim (Moltkestraße 
14a) einen Computerclub für Senioren. Eigene Endgeräte sollten 
mitgebracht werden. Anmeldung über die DRK-Servicezentrale: Tel. 
07631/1805-0. 
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Kirchliche Mitteilungen
Katholische Gottesdienste und Mitteilungen  
für Eschbach 

Samstag, 22. April  
Eschbach: 18.00 Vorabendmesse �����	�
���������������������
� ���������������������� �����������������������
�����
� �������  

Sonntag, 23. April  
Buggingen: --- !������������"����### 
Heitersheim: 10.30 Messfeier 

Dienstag, 25. April 
Eschbach: 18.30 Rosenkranzgebet 
 19.00 Messfeier 

Donnerstag, 27. April 
Eschbach: 16.30 Probe der Erstkommunikanten 

Freitag, 28. April  
Eschbach: 16.30 Probe der Erstkommunikanten 

Samstag, 29. April  
Buggingen: 18.00 Vorabendmesse 
 
Sonntag, 30. April  
Heitersheim: --- !������������"����###�(Konfirmation um 10.30 Uhr) 
Eschbach: 10.30 Festliche Messfeier der Erstkommunion 
 
Dienstag, 02. Mai  
Eschbach: 18.30 Rosenkranzgebet 
 19.00 Messfeier – Eröffnung der Maiandacht 
 (mit Kirchenchor) 
 
Mittwoch, 03. Mai  
Buggingen: 19.00 Dankmesse der Erstkommunionkinder und 
 Gemeinde 
 (Diaspora-Opfer der Erstkommunikanten) 
 
 
Erstkommunionkinder 2017 in der Seelsorgeeinheit Heiters-
heim 
„Miteinander Mensch sein – miteinander Christ sein“, so lautete das 
Motto der diesjährigen Erstkommunionvorbereitung. Wie das Wort 
„Kommunion“ schon aussagt, stand dabei die Gemeinschaft (latei-
nisch: communio) im Mittelpunkt. 50 Kinder unserer Seelsorgeein-
heit haben sich auf den Weg gemacht, um die Gemeinschaft sowohl 
mit Jesus, als auch mit unserer Gemeinde zu erfahren. 
Wir wünschen allen Erstkommunionkindern und ihren Familien ein 
schönes Fest und dass ihre Freundschaft mit Jesus weiter wächst. 
Folgende Kinder empfangen in diesem Jahr in unserer Seelsorgeein-
heit zum ersten Mal die Kommunion: 
aus Eschbach: Oliwia Dmitrus, Noah Hall, Gina Helm, Mia Isele, Alina 
Platzer, Hannah Riesterer, Carolin Rung, Fabian Schaber, Johannes 
Ströbele, Emilie Wilke. 
aus Buggingen: Charleen Bär, Julius Dünnebacke, Samuel Isen-
mann, Helena Kühr, Melanie Martorana, Nils Naumann, Anthony Sta-
nusch, Jakob Szok. 
 
Katholisches Pfarramt 
in Eschbach : 
Eschbach, Bergstraße 1, Tel. 07634/2275 
Öffnungszeiten: Dienstag  15.30 – 19.00 Uhr 
 
in Heitersheim: 
Heitersheim, Johanniterstraße 74 
Tel. 07634/551615 Fax 07634/551628 
St.Bartholomaeus@seelsorgeeinheit-heitersheim.de 
www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de 
Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag  9.00 bis 11.00 Uhr 
  Dienstag  14.00 bis 16.00 Uhr 
  Donnerstag  16.00 bis 18.00 Uhr 

Evangelische Kirchengemeinde 

Unsere Gottesdienste: 
Sonntag, 23.4. 
10.30 Uhr  Gottesdienst Heitersheim, Rosalowsky 
 Im Anschluss: Gemeinsames Mittagessen 
  
Sonntag, 30.4. 
10.30 Uhr  Konfirmation in Heitersheim, katholische Kirche; 
 Heuberger 
 Musikalische Mitgestaltung: Bläserkreis 
 
 
Am 30. April 2017 feiern wir in der kath. Kirche Heitersheim die 
Konfirmation. 
Konfirmiert werden: 
Fabian Bohr, Linus Bredemeyer, Svenja Geisselbrecht, Florian Heil, 
Leah Jablonski, Julien Jakoby 
Lea Korpel, Leon Korpel, Corinna Kowohl, Lennart Rauer, Torben Rau-
er, Felix Rothfuß, Alisa Sauer 
Linda Schade, Chris Schemel, Sarah Schopferer, David Schwab, Lilith 
Spintzik 
 
„Offene Kirche“ in Heitersheim 
Weil Menschen das Gespräch mit Gott suchen und dazu nicht vor 
verschlossenen Kirchentüren stehen sollen, werden ab sofort die Tü-
ren der Kirche zum Sakralraum in Heitersheim von Montag bis Frei-
tag von 10.00 – 18. 00 Uhr offen sein! 
 
 
Veranstaltungen im Gemeindezentrum Heitersheim: 
Montag, 24.4. 
15.30 Uhr Krabbelgruppe „miteinander-füreinander“ 
Dienstag, 25.4. 
14.30 Uhr Kreativ Handarbeitskreis 
20.00 Uhr Chorprobe 
Mittwoch, 26.4. 
10.00 Uhr Eltern-Kind-Spielgruppe 
16.30 Uhr Die Konfirmanden treffen sich in der kath. Kirche zur Probe 
19.00 Uhr Selbsthilfegruppe 
19.30 Uhr Bläserkreis im Haus der Kurseelsorge Bad Krozingen 
20.00 Uhr VortragGerechtigkeit für Palästina einfordern – damit Isra-
el leben kann! 
Donnerstag, 27.4. 
18.00 Uhr Sitzen in der Stille 
Samstag, 29.4. 
09.30 Uhr Frauen-treffen-Frauen 
Dienstag, 2.5. 
14.30 Uhr Kreativ Handarbeitskreis 
20.00 Uhr Chorprobe 
Mittwoch, 3.5. 
10.00 Uhr Eltern-Kind-Spielgruppe 
19.00 Uhr Selbsthilfegruppe 
19.30 Uhr Bläserkreis im Haus der Kurseelsorge Bad Krozingen 
Donnerstag, 4.5. 
18.00 Uhr Sitzen in der Stille 
Samstag, 6.5. 
14.30 Uhr Mitarbeiterausflug 
Mitarbeiter – Dank 
Die Kirchengemeinde bedankt sich bei allen treuen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern mit einem Ausflug am Samstag, den 6. Mai 
nach Staufen. Nach einer Stadtführung dort sind alle zu einer gesel-
ligen Runde mit Vesper im Gemeindezentrum eingeladen. Abfahrt 
um 14.30 Uhr am Gemeindezentrum. Anmeldung bis spätestens 
Mittwoch, den 26. April im Pfarramt. 
Eine persönliche Einladung ergeht an alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. 
 
Viel Platz zum Toben – Krabbel-/Spielgruppe „miteinander – für-
einander“ 
Im großen Raum ganz oben in der evang. Kirche Heitersheim (Gal-
lenweilerweg) fahren wir Bobbycar, spielen Fangen und Ball oder 
schauen einfach ganz gemütlich von der Decke aus zu. Wir Kinder 
von ca. 3 Monaten bis ca. 3 Jahren freuen uns auf euch. Kommt doch 
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mit Oma, Mama oder Papa einfach montags von 15.30 Uhr bis 17 
Uhr zu uns. Weitere Infos bei Sabine Nittel, Tel. 07634/3572605 oder 
im Pfarramt. 

Eltern-Kind-Spielgruppe 
... immer mittwochs von 10.00 -11.30 Uhr im evangelischen Gemein-
dezentrum. 
Wir sind eine bunt gemischte Gruppe und würden uns über Zuwachs 
für unsere Spielgruppe freuen! 
Die Kinder im Altern von 0-3 Jahren können hier gemeinsam spielen, 
singen und toben. 
Mama, Papa, Oma oder Opa können sich beim gemeinsamen Bei-
sammensein austauschen und etwas plaudern. Bitte bringt etwas für 
euch zum Vespern mit! 
Kontakt übers evang. Pfarramt 07634 /552043 oder einfach mal vor-
bei schauen! 

Gemeinsames Mittagessen im Ev. Gemeindezentrum 
$��� �%����������� &�������������� �"��� ��� Sonntag, den 23. April 
2017 
�������������������������''	()�*��+���������������!�����������
�����%	���������+���������	�����,�������-���-	�!�.��/�����������	�
$���,��������0��������������������������������&�1�������&��������	 
$����2��/�����%������������3�4�/�������5���������+�����	 
-�+���������������������������6����7����������-��������������*�#
������8�

Gerechtigkeit für Palästina einfordern – damit Israel leben kann! 
Deutschland bekennt sich nach dem Holocaust zu einer besonde-
ren Verantwortung auch gegenüber dem Staat Israel. Verdrängt wird 
dabei, dass dieser Staat einer der stärksten Militärmächte der Welt 
geworden ist, seit nunmehr 50 Jahren Palästina völkerrechtswidrig 
besetzt hält, die Menschenrechte seiner Bewohnern missachtet und 
dabei seine eigenen moralischen Grundlagen zerstört. 
Was kann unter diesen Umständen Verantwortung konkret 
bedeuten?Was können wir für die Palästinenser tun? 
Der Referent, Dr. Wilhelm Wille, ehem. Leiter der Missionsakademie 
an der Universität Hamburg und stellv. Leiter des Evangelischen Mis-
sionswerkes der EKD in Hamburg, hält dazu am Mittwoch, 26.4.17, 
20.00 Uhr einen Vortrag im Evangelischen Gemeindehaus Heiters-
heim, Unterer Gallenweiler Weg 2. 

Frauen treffen Frauen 
-�+�������������������������������������9�����+����������"/������
9������/� ���� ����� ��������:������ ���;"�������� ��� Samstag, 
29. April 2017 von 09.30 – 11.30 Uhr�����%	���������+������-��#
�������	�Thema:Katharina von Bora „Frau Luther“������������<���
������6�/. 
=���������9�����%�����������3��������������>�)?@(A�7�BB�C)�A( 

Reinigungskraft gesucht 
Die evang. Kirchengemeinde Gallenweiler sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine Reinigungskraft für die Kirche in Gallenweiler 
für ca. 2 mal 1,5 Stunden im Monat. 
Nähere Informationen erfragen Sie bitte im Pfarramt Heitersheim 
Telefon 07634/552043 oder per Mail ev.pfarramt.heitersheim@t-
online.de 
Wir freuen uns über Ihr Interesse. 

Bürozeiten Evangelisches Pfarramt: 
Dienstag, Mittwoch und Freitag 10-12 Uhr 
Mittwoch 15-17.30 Uhr 
Tel: 07634 / 55 20 43 
Fax: 07634 / 55 20 44 
e-mail: Ev.Pfarramt.Heitersheim@t-online.de 
Homepage: www.heitersheim.ekbh.de 
 
Sprechzeiten Pfarrerin Heuberger: mittwochs 9-11 Uhr und nach Ver-
einbarung 
e-mail: barbara.heuberger@t-online.de 
Tel. 0170-1510954 
Vom 18. – 23.4. ist Pfarrerin Heuberger in Urlaub. Die Vertretung 
in dringenden seelsorgerlichen Fällen erreichen Sie unter der 
Telefon-Nr. 07634 / 694 32 32 

Pfadfinder Heitersheim 
Stamm Ignaz Balthasar Rink von Baldenstein (I.B.R.v.B.) 
Wöchentliche Treffen im evang. Gemeindezentrum Heitersheim 
Montag 
17.30 Uhr Meute Puma für Mädchen von 10-14 Jahre 
17.30 Uhr Meute ... für Jungen und Mädchen 6-9 
Dienstag 
18.00 Uhr Sippe Mammut (Jungen ab 16) 
Mittwoch 
17.45 Uhr Sippe Wildschwein (Jungen von 12-16 Jahren) 
Donnerstag 
16.45 Uhr Meute Braunbär (Jungen ab 8 Jahre) 
 
&����/���������������!�/������� �>�����D��%�	�� 
-���;�������3���E����-���������>�666	;���E���#����������	�� 
 
 

Aus den Vereinen
Guggemusik Maiskolbefetzer Eschbach e.V.

Einladung zur Generalversammlung 2017
Wir laden alle Mitglieder der Guggemusik Maiskolbefetzer Eschbach 
e.V. herzlich zur diesjährigen Generalversammlung ein.

Sie findet statt am

Samstag, 13. Mai 2017
20.00 Uhr

in Tonis Tenne in Eschbach

Tagesordnung:
TOP 1:  Begrüßung
TOP 2:  Jahresbericht des 1. Vorstands
TOP 3:  Bericht des Guggemajors
TOP 4:  Bericht des Kassenwarts
TOP 5:  Bericht der Kassenprüfer
TOP 6:  Aussprache über die Berichte
TOP 7:  Entlastung des Vorstands
TOP 8:  Wahl des Wahlleiters
TOP 9:  Wahl des 1.Vorstands
TOP 10:  Wahl des Kassenwarts
TOP 11:  Wahl des Guggemajors / Stellvertreters
TOP 12: Wahl der Sheriffs
TOP 13: Außerordentliche Wahl des 2. Vorstandes
TOP 14: Außerordentliche Wahl des Schriftführers
TOP 15: Satzungsänderung
TOP 16:  Verschiedenes

Ergänzende Anträge sind innerhalb der satzungsgemäßen Frist (spä-
testens 8 Tage vor der Generalversammlung) schriftlich beim Vor-
stand einzureichen.

Kandidaten für die zur Wahl stehenden Ämter dürfen gerne unter 
Einhaltung der oben genannten Frist beim Vorstand vorgeschlagen 
werden.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Michèle Homberger
Schriftführerin
 
 

Musikverein Eschbach

Altpapier sammeln macht Spaß 
„Samstag, 9:00 Uhr, Treffpunkt beim ehemaligen Lan-
dauer/Schlecker“, hieß es in der Musikprobe. Schnell 

war die Info noch ans JOE, das Jugendorchester Eschbach weiterge-
geben und die Altpapiersammlung konnte beginnen.
Schon vor Neun wurden am Samstag 08. April mit Altpapier ge-
füllte Kartons auf zwei Traktoren geladen. Um Neun ging es dann 
aber richtig los. Mit guter Laune, Musik und sehr viel Spaß machten 
sich acht Jugendliche sowie vier erwachsene Musiker auf den Weg 
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durch Eschbach. Von der Hauptstraße über die Gartenstraße bis hin 
zur Schauinslandstraße wurde das am Straßenrand bereitgestellte 
Altpapier auf die Traktor-Anhänger geladen und später dann in die 
Container neben dem Fußballplatz entladen.
Zum Abschluss wurde im Probelokal noch eine Cola getrunken und 
eine Pizza gegessen.

Unsere nächste Altpapiersammlung findet im Herbst -am 14. Okto-
ber- statt, und wir würden uns freuen Ihr Altpapier dort auch ein-
sammeln zu dürfen. Unterstützen Sie uns, da wir mit dem Erlös der 
Altpapiersammlung unsere Vereinsarbeit am Leben erhalten und 
einen wichtigen Teil zur Dorfgemeinschaft beitragen. Sammeln Sie 
einfach bis im Herbst Ihre alten Zeitungen, Zeitschriften und Bücher 
und stellen Sie diese gebündelt vor die Tür. Die Altpapiersammlung 
ist eine feste Größe in der Vereinsarbeit des Musikvereins Eschbach 
und fördert den Zusammenhalt im Verein.

Wir bedanken uns bei Ihnen für ihre Unterstützung und hoffen im 
Herbst auch Ihr Altpapier abholen zu können oder Sie bei einem un-
serer Konzerte begrüßen zu dürfen.
Unser nächstes Konzert, das Open Air Konzert findet am 15. Juli 2017 
statt, schauen Sie doch mal vorbei. 

Bis dahin 
Ihr Musikverein Eschbach 

 

Altenwerk Eschbach 

Zur diesjährigen Wallfahrt nach Triberg laden wir ganz 
herzlich ein. 
 

Dienstag, 09.Mai 2017 
 
Abfahrt: 12.00 Uhr bei der Bushaltestelle Rathaus 
Fahrtkosten: € 20,00 
 
Die Fahrt führt uns über Freiburg – Elzach - Prechtal – Wilhelmshöhe 
– Schonach nach Triberg. Die Wallfahrtskirche Maria in der Tanne mit 
der herrlichen barocken Ausstattung gilt als kunstgeschichtliches Ju-
wel und als schönste Kirche weit und breit. Nach einer Andacht fah-
ren wir nach Escheck in den Gasthof Löwen zu Kaffee und Kuchen. 
Die Weiterfahrt geht über Furtwangen – Schwarzwald Panorama-
straße – Thurner – St. Märgen – St. Peter – Glottertal nach Heuweiler 
in das Gasthaus Grüner Baum wo wir uns vor der Heimreise stärken. 

Anmeldung bis 05. Mai 2017 
Pfarrbüro Regina Klein  Tel. 2275 
Hedwig Roth  Tel. 2543 
Ursula Studinger  Tel. 3246 
 
 

„Tag der offenen Tür“ im Rathaus
Am 02.04.17 fand im neuen Rathaus im Castell ein „Tag der offenen 
Tür“ statt, wozu wir als Löwentreff uns bereit erklärten, die Verkösti-
gung und den Gastraum des Löwen mit Ausschank zu übernehmen.

Los ging es bereits um 10 Uhr morgens.
Den ganzen Tag hindurch herrschte reges Interesse bei der Besichti-
gung der neuen Räumlichkeiten sowie auch der neu entstandenen 
Küche im Erdgeschoss.
Bei uns in der Gaststube, in gemütlicher Atmosphäre und netten Ge-
sprächen wurde der Besuch dann abgerundet.

Über Mittag wurden selbstgemachte Kartoffelsuppe sowie Schmalz-
brot angeboten.
Natürlich durfte für die Naschkatzen auch ein anschließender Kaffee 
mit Kuchen nicht fehlen. Bei reichlichem Kuchen- und Tortenbuffet 
fand jeder sien Lieblingsstück.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an die fleißigen Bäckerinnen.

Ein herzliches Dankeschön auch an die helfenden Hände, die unser 
eingespieltes Team an diesem Tag tatkräftig unterstützt haben.
 
Herr Bürgermeister Mario Schlafke bedankte sich bei den Helfern des 
Löwentreffs mit einem Gutschein.

Ihr Löwenteam
 

 
 

 

Sportfreunde

Spiele der Aktiven-Mannschaft 
 

Herren (Kreisliga B Staffel 4 / Kreisliga C Staffel 4) 
Sonntag, den 23. April 
15:00 Uhr 
SF Eschbach – SC Zienken 
Dienstag, den 25. April 
18:30 Uhr 
VfR Hausen 3 – SF Eschbach 2 
Donnerstag, den 27. April 
18:30 Uhr 
VfR Hausen 2 – SF Eschbach 
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Sonntag, den 30. April 
13:00 Uhr 
SF Eschbach 2 – SC Baris Müllheim 2 
15:00 Uhr 
SF Eschbach – SC Baris Müllheim 
 
Spiele der Jugendspielgemeinschaft Sportfreunde Eschbach / 
SV Tunsel 
A-Junioren (Bezirksliga) 
Samstag, den 22. April 
14:30 Uhr in Tunsel 
SG Tunsel – SG Wagenstadt 
Samstag, den 29. April 
13:00 Uhr 
SG Wasser-Kollmarsreute – SG Tunsel 
 
B-Junioren (Landesliga 1) 
Samstag, den 29. April 
15:30 Uhr 
SG Au-Wittnau – SG Tunsel 
 
C-Junioren (Bezirksliga) 
Samstag, den 22. April 
12:00 Uhr 
Spvgg. Gundelfingen-Wildtal – SG Eschbach 
Donnerstag, den 27. April 
18:00 Uhr in Eschbach 
SG Eschbach – SC Freiburg 2 B-Juniorinnen 
Samstag, den 29. April 
13:00 Uhr in Eschbach 
SG Eschbach – PTSV Jahn Freiburg 2 
 
E1-Junioren (Kleinfeld Staffel 2) 
Freitag, den 21. April 
18:00 Uhr in Tunsel 
SG Tunsel – TuS Obermünstertal 
Samstag, den 29. April 
11:00 Uhr in Tunsel 
SG Tunsel – FC Neuenburg 
 
E2-Junioren (Kleinfeld Staffel 24) 
Freitag, den 28. April 
17:00 Uhr 
Polizei-SV Freiburg 4 – SG Tunsel 2 
 
F-Junioren 
Sonntag, den 30. April 
14:00 Uhr Turnierspieltag in Buggingen-Seefelden 
 
G-Junioren 
Sonntag, den 30. April 
10:00 Uhr Turnierspieltag in Buggingen-Seefelden 
 
 
Spiele der Jugendspielgemeinschaft Sportfreunde Eschbach / 
Staufener SC / TuS Obermünstertal 
 
B-Juniorinnen (Bezirksliga) 
Samstag, den 29. April 
14:00 Uhr in Grunern 
SG Staufen – SG SvO Rieselfeld 
 
Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen 
auch im Internet unter www.fussball.de 
 
Erweiterung der Jugendspielgemeinschaft bei den 
A-, B- und C-Junioren 
Die Jugendabteilungen des FC Bad Krozingen, der SF Eschbach und 
des SV Tunsel planen ab der Saison 2017/2018 eine Spielgemein-
schaft für ihre A-, B- und C-Junioren-Mannschaften. In allen drei 
Altersklassen werden wir in der kommenden Runde voraussichtlich 
in der Bezirks- bzw. Landesliga spielen. Ziel der erweiterten Spielge-
meinschaft ist es, die gute Jugendarbeit der beteiligten Vereine zu 
stärken und den Jugendspielern in diesen Altersklassen ein gutes 

Trainings- und Wettkampfniveau anzubieten. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit dem FC Bad Krozingen. 
 
Bei den D- und E-Junioren wollen wir die bisherige Spielgemein-
schaft mit dem SV Tunsel weiterführen. Die F- und G-Junioren wer-
den wir weiterhin eigenständig abdecken. 
 
E-Junioren-Mannschaften der SG Eschbach-Tunsel mit neuen 
Trainingsanzügen ausgestattet 
Die E-Junioren der SG Eschbach-Tunsel bedanken sich beim Sponsor 
„Franks Werkstatt Gewerbepark Breisgau“ für die neuen Trainings-
anzüge, die ihnen im Februar 2017 durch den Firmeninhaber Frank 
Laabs übergeben wurden. 

Auf die sportlichen Leistungen hat sich die Unterstützung auf jeden 
Fall positiv ausgewirkt. Beide Mannschaften konnten ihre bisherigen 
Rundenspiele in der Frühjahrssaison allesamt gewinnen. 

Sportfreunde Eschbach 
Jugendleitung 
Klaus Pfefferle  Martin Azone

 

Neue App „Wohin du willst“ informiert in  
Echtzeit über Fahrplanabweichungen bei

Regionalbussen im RVF-Gebiet 
DB Regio hat in Kooperation mit Südbadenbus die kostenfreie App 
„Wohin du willst“ für das Gebiet des Regio-Verkehrsverbundes Frei-
burg (RVF) entwickelt. Fahrgäste bekommen jetzt in Echtzeit aktuelle 
Informationen über Verspätungen und Ausfälle in den Landkreisen 
Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald direkt auf ihr Mo-
biltelefon. Die App informiert über Unregelmäßigkeiten auf rund 40 
Südbadenbus-Linien mit 120 Bussen. 
 
 
 
 
 

Ende des redaktionellen Teils





Wir suchen wegen Mandatszuwachs zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen engagierten 

Steuerfachangestellten (m/w)/ 
Steuerfachwirt (m/w) und

Prüfungsassistenten (m/w)
Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit guter Entlohnung
und Perspektive in einem jungen kollegialen Team im Herzen 
Freiburgs. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an:
info@unkelbach-treuhand.de, z. Hd. Hr. Dr. Philipp Unkelbach

UNKELBACH TREUHAND GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft � Steuerberatungsgesellschaft   

e-mail: info@unkelbach-treuhand.de 
www.unkelbach-treuhand.de 

Staufen Alemannenbad
Sommerjob im Kiosk
Wir suchen Kiosk-Mitarbeiter/in 

für die Freibad-Saison 2017. 
Vorstellung am 19.04.2017, 15.00 Uhr 

direkt in Staufen im Alemannenbad, 

Albert-Hugard-Str. 30. Alemannenbad: 

Tel. 07633- 929 301 und Mobil 0176- 425 126 05. 

Kiosk-Minijob im Sportbad Heitersheim
Ab sofort Kiosk-Mitarbeiter/in 
für Freibad-Saison 2017 in Heitersheim gesucht. 

Vorstellung am 26.4.2017, 15.00 Uhr 

direkt im Schwimmbad, Johanniterstr. 94. 

Sport- und Freizeitmanagement 
Tel. 07634 - 12 50 oder Mobil 0172 - 711 43 41 

Ruhiger Herr, Single, NR, 

sucht helle freundliche 2-3-Zi.-Whg.
(v.Privat) zu kaufen. Preis bis 180.000.- € möglich.

EG oder 1.OG, keine Wohnanlage.

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 4572932 an den 

PRIMOVERLAG, Postfach 1254, 78329 Stockach

Suche Wald zu kaufen! 
Förster sucht Wald zu kaufen. Zahle gut und

schnell. Kontakt: 0173 - 329 333 8 

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886 
info@suedbau-freiburg.de

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

2-3-Zimmer-Wohnung gesucht!
Junge Frau in Festanstellung, mit sehr guter Bonität sucht ab
sofort 2-3-Zi.-Wohnung in Eschbach oder Heitersheim mit

EBK, Balkon & Terrasse. Telefon 0151 - 42 33 24 10

Praxis für Kieferorthopädie in Staufen

sucht Azubi 

Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten

Ein Praktikum ist vor Beginn der Ausbildung möglich

Beginn im September 2017 oder früher

Wenn Sie die Ausbildung in einem freundlichen Team 

absolvieren möchten, senden Sie uns Ihre schriftlichen

Bewerbungsunterlagen zu.
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Zuverl. Prospektverteiler
(Jugendliche ab 13 Jahre) für die Verteilung fertig zusammengestellter

Prospektsets in Eschbach gesucht.

Bewerbungszeiten: Mo.-Fr.  08.30 - 17.00 Uhr
Tel. 07822 4462-0 • E-Mail: info@pf-direktwerbung.net

Brenn-Holz Fritz Imgraben
0 7 6 3 1 - 2 3 8 0

Jetzt vorbestellen ab 20 Uhr



ZUM 1. MAI FRÜHER SCHALTEN!

Ihre Anzeige soll in der KW 18 erscheinen?
Dann buchen Sie ein Tag früher!

Telefon:  0 77 71/ 93 17-11
Telefax:  0 77 71/ 93 17-40
E-Mail:  anzeigen@primo-stockach.de

Bei Kombinationen, Landkreisen und Wirtschaftsräumen muss Ihre Anzeige für KW 18 spätestens 
am Do, 27.04.2017 um 9 Uhr im Verlag eingehen. 

ANZEIGEN-ANNAHMESCHLUSS FÜR KW 18: Freitag, 28.4. um 9 Uhr

Enten - Gänse - Puten und Mast bitte vorbestellen!
Eschbach, Rathaus 7.25 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • Tel. 05244/89 14 • Fax 05244/7 72 47

Gr. Geflügelverkauf am Fr., 05.05. u. Mo., 29.05.2017






